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Seminarablauf

Beginn: 10.00h

Ende: ca. 11.30h
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Ihr Referent:

Jochen Treuz

• Diplom-Kaufmann 

• Uni Mannheim, Schwerpunkte: 

Steuerrecht/Wirtschaftsprüfung

• Seit 1997: Trainer und Berater

• Rechnungswesen (Bilanzierung, Controlling)

• Seit 2015: E-Rechnung (Digitalisierung im 

Rechnungswesen)

• Seit 2021: Geprüfter IT-Grundschutz-Praktiker

(BSI)

• Risikoanalyse und Aufbau eines 

Grundschutzes im Bereich 

Informationssicherheit

• 2018 bis 2021: Interimsmanager im ReWe

• Einführung Digitale Personalakte (HR-Works)

• Einführung einer Elektronischen 

Rechnungsabwicklung (Sage 100)

• Einführung BI-Tools (Qlik, Tableau)

• Einführung MS Teams
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Seminarinhalt

1. Kurze Einführung

2. Gesetzliche Vorgaben an die E-Rechnung

• Anforderungen an die E-Rechnung aus den GoBD

• Verarbeitung und Verfahrensdokumentation, Unveränderbarkeit 

und Aufbewahrung 

3. E-Rechnung und mögliche Datenformate

4. Ganzheitliche Umsetzung der elektronischen

Rechnungsabwicklung

4
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1. Kurze Einführung zu den Grundlagen 

der Elektronischen Rechnungsabwicklung

Rechtsgrundlagen und Grundbegriffe
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Buchhaltung bei Dr. Oetker (1925)
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Beispiel 

für die Auswirkungen der Automatisierung
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Elektronische Rechnungsabwicklung 

(E-Invoicing)

Die Elektronische Rechnungsabwicklung umfasst den 

unternehmensübergreifenden Prozess der elektronischen 

Rechnungsstellung und –verarbeitung:

• Von der Anlage des Auftrags beim liefernden Unternehmen

• Bis zur Buchung der Eingangsrechnung im 

Rechnungslegungssystem des Bestellers (Rechnungsempfängers)

Er muss vollständig strukturierte Daten nutzen, 

• die von Sendern, Empfängern und anderen betroffenen Parteien 

automatisiert verarbeitet werden können. 

Die Übermittlung eines elektronischen Abbildes (PDF)

• eines Rechnungsdokuments ist keine Form der elektronischen 

Rechnungsabwicklung.
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2. Gesetzliche Vorgaben für die E-Rechnung

Steuerrecht und 

E-Rechnungsverordnungen
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Rechtliche Rahmenbedingungen 

im Überblick

Europäische Rechnungsrichtlinie:

• Den ersten Europäischen Rahmen für die E-Rechnung bildete die 

Richtlinie 2001/115/EG (heute: Richtlinie 2014/55 EU)

Steuerrecht:

• Umsatzsteuergesetz

• Abgabenordnung

• BMF-Schreiben

− GoBD (2015, ergänzt: 2019, 2024, 2025?)

➢ GDPdU (2001)

➢ GoBS (1995)

Daneben sind auch andere Rechtsgrundlagen zu beachten:

• E-Rechnungsverordnungen von Bund und Ländern

• Datenschutz
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Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

Die GoBD stellen eine Erläuterung zur Abgabenordnung in 

Bezug auf die ordnungsmäßige Behandlung elektronischer 

Daten und Belege dar. 

Sie regeln die:

• Behandlung aufbewahrungspflichtiger Daten und Belege 

in elektronischen Buchführungssystemen 

− sowie in datensicheren Dokumentenmanagement- und 

revisionssicheren Archivsystemen, 

• Die Verfahrenstechniken 

− wie Scannen und Datenübernahme. 

Kurz: Datenformate, Verarbeitung, Archivierung 

(nicht: Übertragungswege!)
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B2B-E-Rechnung in Deutschland –

Das sind die Fristen

1.1.2025 1.1.2027 1.1.2028

Empfang von E-Rechnungen für alle Unternehmen vorgeschrieben

Versand von E-Rechnungen für größere 
Unternehmen (>800.000,- Euro Umsatz) 

vorgeschrieben

USt-
Echtzeitmeldung 

für alle??

Versand von Papier und PDF 
noch 

für alle zulässig

EDI-Austausch nach Abstimmung 
weiter zulässig

Versand von 
Papier und PDF 

nur noch für 
Kleinunternehmen 
bis 800.000,- Euro 

Umsatz nach 
Abstimmung zulässig

Ausnahmen:
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B2B-E-Rechnung –

Formate und Übertragungswege im Überblick

Formate:

• XRechnung und ZUGFeRD

• EDI bleibt zulässig, wenn sich beide Parteien darauf einigen

Übertragungswege:

• Mail

• Webplattformen einzelner Unternehmen

• Einheitliche staatliche Plattformen?

• Alternativ: Einheitliche private Plattformen

• EDI bleibt zulässig, wenn sich die Partner darauf einigen

• Peppol
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Einführung der E-Rechnung 

und das Meldesystem (ViDA)

• Ab dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen bei 

inländischen B2B-Umsätzen verpflichtend elektronische 

Rechnungen (E-Rechnungen) nutzen. 

• Ein Meldesystem zur Weitergabe von Rechnungsdaten 

an die Finanzverwaltung (ViDA) wird zu einem späteren 

Zeitpunkt eingeführt und beschrieben.

• Aus heutiger Sicht (09/2025) kann das ab dem 

01.07.2030 sein.

ViDA steht für VAT in the Digital Age, 

also Umsatzsteuer im digitalen Zeitalter.
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XRechnung

Die E-Rechnung im öffentlichen Bereich

Am 27. Juni 2017 hat das Bundesministerium des Inneren die  

E-Rechnungsverordnung des Bundes veröffentlicht.

Die zentralen Punkte sind:

▪ Alle Lieferanten der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, 

elektronische Rechnungen zu verwenden.

▪ Das vorgeschriebene Standard-Format ist die XRechnung.

▪ Eine Datenübertragung ist nur noch als strukturierter Datensatz 

zulässig. 

▪ PDF-Rechnungen sind nicht länger zulässig.

▪ Allerdings: Die ZUGFeRD 2.1.1-Variante mit reinem XML werden von 

den meisten Empfängern im Bereich Bund akzeptiert werden

▪ Bagatellgrenze liegt bei 1.000,- Euro

Seit 27.11.2020: Die Pflicht zur Übermittlung von Rechnungen in 

elektronischer Form ist in Kraft getreten.
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Die rechtssichere Verarbeitung 

eingehender E-Rechnungen

GoBD-Regeln
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Prüfung eingehender E-Rechnungen:

„Verlässlicher Prüfpfad“

Es muss ein verlässlicher Prüfpfad existieren, der die 

Kontrolle vom Eingang der Leistung bis zur Bezahlung 

der Rechnung ermöglicht.

Es sind damit sicherzustellen:

• die Echtheit der Rechnungsherkunft (Authentizität)

• die Unversehrtheit des Inhalts (Integrität)

• die Lesbarkeit der Rechnung

• die üblichen Rechnungsangaben nach §§ 14, 14a 

UStG

• eine elektronische Aufbewahrung im Originalzustand.
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Elektronischer Prüfbericht

Ein Prüfbericht umfasst mindestens die Information 

1. dass geprüft wurde und 

2. das Ergebnis der Prüfung. 

Da der Prüfbericht vor allem als Entscheidungsgrundlage für 

einen möglichen Vorsteuerabzug dient, genügt ein 

Prüfungsergebnis der Form 

• „gültig“ oder „nicht gültig“

In der Verfahrensdokumentation muss festgelegt und 

nachprüfbar sein, 

• wer die Prüfung 

• nach welchem Verfahren ausgeführt hat.
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Verfahrensdokumentation

In der Verfahrensdokumentation sind diese Punkte zu 

beschreiben:

• Entstehung der Rechnungsdaten

• Erstellung der Rechnung

• Versand und Empfang der Rechnungen

• Prozess der Speicherung der Rechnungsdaten und der 

Aufbewahrung der Rechnung

• Beschreibung der Indexierung zur Selektion und maschinellen 

Auswertbarkeit von Rechnungsdaten und Rechnungen

• Sicherungsmaßnahmen gegen Verlust und Verfälschung

• Bedeutung von Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben, Symbolen
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Anforderungen an die elektronische 

Archivierung

Verfahren, Formate und Dokumentation



© 2025 – Jochen Treuz – www.treuz.de 21

Archivierungsverfahren im Überblick
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Rechtskonforme 

elektronische Aufbewahrung

Ausgehende und eingehende elektronische Rechnungen 

sind digital im Ursprungsformat aufzubewahren. 

Diese Anforderung gilt unabhängig davon, ob die 

Aufbewahrung 

• im Produktivsystem (wie ERP-Systeme),

• im Archivsystem oder 

• in einem anderen IT-System erfolgt. 

Üblicherweise werden alle Funktionen durch ein 

Dokumentenmanagementsystem (DMS) bereitgestellt.

Gilt entsprechend auch für andere Belegarten!
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Die Elektronische Rechnungsabwicklung 

im Überblick

Von der Bestellung bis zur E-Rechnung
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Elektronische Rechnungsabwicklung 

in der vernetzten Supply Chain
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Mögliche Umsetzung: 

Nutzung eines ERP-Systems
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Welche Software ist geeignet?

Viele gängige Programme der Wohnungswirtschaft bieten 

inzwischen E-Rechnungsfunktionen oder Schnittstellen. 

Wichtig sind:

• Unterstützung von ZUGFeRD Comfort/Extended

• Erstellung von XRechnung mit Leitweg-ID

• Automatisierte Weiterverarbeitung in der Buchhaltung

• GoBD-konforme Archivierung und Nachvollziehbarkeit
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Softwarelösungen für kleine und 

mittelständische Unternehmen (Beispiele)

1. Lexware

Umfassende Lösung für Buchhaltung, Rechnungsstellung, 

Projektverwaltung und Lohnabrechnung. 

2. Sage 50

Buchhaltungs- und Finanzverwaltungsfunktionen. Auch die Verwaltung von 

Rechnungen, Aufträgen und Projekten ist integriert.

3. SevDesk

Buchhaltungssoftware, die auch Rechnungsstellung, Belegverwaltung und 

Zeiterfassung umfasst. Einfache Auftragsverarbeitung.

4. Weclapp

ERP-Software mit Modulen für CRM, Projektmanagement, Buchhaltung 

und Rechnungswesen, inkl. Controlling.
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3. XRechnung oder ZUGFeRD?

Beziehungsweise UBL oder CII?



© 2025 – Jochen Treuz – www.treuz.de 29

ZUGFeRD und XRechnung:

EN 16931 als gemeinsame Basis

Die Norm EN 16931: 

• Entstand 2017 im Auftrag der europäischen Kommission.

• Grundlage ist XML

Zulässige Syntaxen:

• CII (Cross Industry Invoice) 

• UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business)

• UBL (Universal Business Language)

• OASIS (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards)

Verwendung:

• ZUGFeRD: verwendet nur CII.

• XRechnung: verwendet UBL oder CII.
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Beispiel: Unterschiede zwischen 

CII und UBL bei der XRechnung
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Eingangsrechnungen im Fokus: 

Hohe Anforderungen durch die Vielfalt

Viele Verwalter bearbeiten monatlich hunderte 

Eingangsrechnungen.

• Energieversorger stellen Rechnungen oft als ZUGFeRD-

Datensätze bereit.

• Kommunale Anbieter (z. B. Stadtwerke) nutzen in der 

Regel XRechnung.

• Handwerksbetriebe beginnen zunehmend mit 

automatisierten Ausgangsrechnungen, oft als ZUGFeRD

Wer die Formate nicht abgestimmt hat, riskiert 

Medienbrüche, manuelle Nacharbeit oder Ablehnungen

durch das System.
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ZUGFeRD

ZUGFeRD

• Zentrale User Guidelines des Forums elektronische Rechnung 

Deutschland

Ziel: Einheitliches Datenformat, das sowohl in der Wirtschaft 

als auch in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden 

kann

ZUGFeRD ermöglicht den einfachen und gleichzeitigen 

Austausch von Rechnungen als Bilddatei (PDF) und

strukturierten Daten (XML)

• Aktueller Stand: ZUGFeRD 2.3 vom 18.09.2024
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ZUGFeRD: XML und PDF in einer Datei!
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ZUGFeRD-Profile im Überblick I

Das Profil „Comfort“ heißt 
nun ZUGFeRD 2.x und 
entspricht der EN 16931
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ZUGFeRD: XML und PDF in einer Datei!
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ZUGFeRD: XML-Daten können problemlos in 

das eigene System eingelesen werden
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Rechnungsbestandteile der XRechnung

Die XRechnung hat neben den umsatzsteuerrechtlichen 

Rechnungsbestandteilen mindestens folgende Angaben zu 

enthalten: 

1. eine Leitweg-Identifikationsnummer*

2. die Bankverbindungsdaten, 

3. die Zahlungsbedingungen,

4. die E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers. 

5. die Lieferantennummer, 

6. eine Bestellnummer. 

*: Private Unternehmen haben keine Leitweg-ID!
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Aufbau der 

Leitweg-Identifikationsnummer (Leitweg-ID)

= Amtlicher 
Gemeindeschlüssel (AGS)
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Übertragungswege

bei ZUGFeRD und XRechnung

Komplexe Vielfalt statt „ein Weg für alle“
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ZUGFeRD-Übertragungswege

Seitens des FeRD gibt es keine Vorgaben dazu:

• Im einfachsten Fall kann die PDF-Datei mit der integrierten XML-

Datei per E-Mail versandt werden.

Andere Übertragungswege können sein:

• Bereitstellung auf Portalen

− Von Kunde, Lieferant oder Drittanbieter

• Übertragung per FTP (= direkte Rechner zu Rechner-Verbindung)

Welcher Weg gewählt wird, hängt von den Anforderungen ab:

• Kosten, Akzeptanz, Sicherheit, Vertraulichkeit. 

• Marktmacht: Der stärkere Partner entscheidet!

Auch der Datenschutz (z.B. bei Arztrechnungen) kann hier 

eine Rolle spielen.
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Übermittlung elektronischer 

Rechnungen an öffentlichen Auftraggeber

Für die Übermittlung von E-Rechnungen ist durch 

Rechnungssteller und Rechnungssender ein 

Rechnungseingangsportal des Bundes zu nutzen.

• Onlinezugangsgesetz (OZG)

Der Rechnungssteller oder Rechnungssender muss sich 

zuvor mit einem Nutzerkonto registrieren.

• Bei diesem Verwaltungs- bzw. Serviceportal handelt es 

sich um das Portal des Bundes, welches im 

Portalverbund mit den Länderportalen einen vollständigen 

Zugang zu allen online angebotenen 

Verwaltungsleistungen ermöglichen soll.
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Zentrale Rechnungseingangsplattform 

des Bundes (ZRE)
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Die Rechnungseingangsplattformen der 

öffentlichen Rechnungsempfänger

Zusammenführung der Plattformen

Deutschland plant, die beiden Plattformen ZRE und OZG-RE bis Ende 2025 

zusammenzuführen. 

Ab Q4 2025 soll ZRE abgeschaltet werden; der Umstieg erfolgt gestaffelt, 

gestartet wurde mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr im Mai 2025 
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Mögliche Lösung? 

Das Peppol-Netzwerk

Ursprüngliche Schreibweise PEPPOL für:

Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL)

• internationales Projekt zur Standardisierung 

grenzüberschreitender, elektronisch unterstützter 

öffentlicher Vergabeverfahren 

• Zunächst nur innerhalb der Europäischen Union.

• Heute sind schon mehr als 70 Staaten angeschlossen.

• Voraussetzungen zur Nutzung:

• Peppol-Schnittstelle im ERP-System

• Anmeldung über einen Peppol-Service-Provider (PSP)

• Peppol Participant Identifier (PEPPOL-Participant-ID)

− Rechnungsempfänger: Leitweg-ID

− Rechnungssteller: Umsatzsteuer-ID oder Global Location Number
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Das 4-Ecken-System von Peppol…

Peppol-Access-Provider finden Sie hier:

https://peppol.org/members/peppol-certified-service-providers/
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…wird zum 5-Ecken-System:



© 2025 – Jochen Treuz – www.treuz.de 47

Peppol-Lösungen im Überblick
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Codes 

bei ZUGFeRD und XRechnung

Wichtige Details, die oft noch übersehen 

werden…
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Document Type Codes (Auswahl)
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Unit Codes (Mengeneinheiten)
Quelle: UNECE Recommendation 20 (Common Code List)
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Allowance/Charge (Rabatte & Zuschläge)
Rabatte und Zuschläge werden mit Codes aus UNTDID 5189 

beschrieben.
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Payment Means Codes 

(Zahlungsverfahren)
Quelle: UN/CEFACT Recommendation 20 (Code List)
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Tax Category / Tax Scheme Codes
Quelle: UNCL 5305 (Tax Category Codes)
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Beispiel zur Übermittlung einer 

Steuerbefreiung
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4. Umsetzung der elektronischen 

Rechnungsabwicklung

Ihr erfolgreiches E-Rechnungsprojekt

59
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Aufgabenfelder bei der Umsetzung I

Kommunikation

• Interne Abstimmung

− Abstimmung im Team ReWe

− Abstimmung zwischen ReWe und IT

− Abstimmung mit allen anderen Abteilungen

➢ Beschaffung/Einkauf, Logistik, Produktion, Absatz/Vertrieb

• Externe Abstimmung

− Kunden

− Lieferanten

− Dienstleister

• Jeweils abzustimmen: Datenformate, Abläufe, Übertragungswege

Hinweis: Diese Punkte sollten für jeden Kunden/Lieferanten 

grundsätzlich geklärt werden. Ohne diese Klärung darf kein Auftrag 

angenommen oder erteilt werden!
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Aufgabenfelder bei der Umsetzung II

Datenqualität (Beurteilung und Anpassung)

• Kontenplan, Struktur der Kostenstellen

• Artikel- und Warengruppen

• Kunden- und Lieferantengruppen

Prozessqualität (Beurteilung und Anpassung)

• Bestell-/Einkaufsprozesse

• Freigabeprozesse

• Produktionsprozesse

• Logistikprozesse

• Absatzprozess

Projektmanagement

• Intern

• Extern
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Fazit und Ausblick
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Das ist das Ziel:
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Die größten Hindernisse beim 

elektronischen Rechnungsaustausch

Ungenügende Kenntnisse der gesetzlichen Voraussetzungen

Fehlende Transparenz des Marktangebotes

• viele Dienstleister und Software-Anbieter, deren Angebote nur 

schlecht vergleichbar sind

Fehlendes Projektmanagement

• Intern/extern

Mangelnde Fähigkeit bzw. Bereitschaft, die innerbetrieblichen 

Abläufe in kurzer Zeit auf elektronische und automatisierte 

Prozesse umzustellen.
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Die vier Kernkompetenzen des 

Buchhalters der Zukunft im Handwerk

1. IT-Kenntnisse

▪ Sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware und ERP-Systemen 

▪ Verständnis für E-Rechnung, GoBD und digitale Archivierung

▪ Nutzung von Schnittstellen (DATEV, GAEB, Banking, 

Materialverwaltung)

2. Prozesswissen

▪ Kenntnis der Abläufe in Handwerksbetrieben (Angebot, Auftrag, 

Abrechnung, Nachkalkulation)

3. Fachkompetenz im Rechnungswesen

▪ Finanzbuchhaltung, Steuerrecht und Bilanzierung, Controlling

4. Kommunikationsfähigkeiten

▪ Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Banken, Geschäftsführung und 

Kollegen, IT-Dienstleistern
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Neue Organisationsstrukturen 

durch Automatisierungen?
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Mein neues Buch 

„E-Rechnungen für Dummies“

Das Buch ist ein Praxisleitfaden für die Einführung 

von E-Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD bzw. 

XRechnung und die Digitalisierung des 

Rechnungswesens.

Es beschreibt die rechtlichen, technischen und 

organisatorischen Rahmenbedingungen für die 

Digitalisierung Ihres Rechnungswesens.

Sie erfahren, wie Sie die Abläufe für die Bearbeitung 

der ab 2025 verbindlichen E-Rechnungen in Ihrem 

Unternehmen einrichten.  

Sehen Sie, wie Sie durch die Automatisierung Zeit 

gewinnen und Kosten senken.

Erscheinungstermin: 4. Dezember 2024

Amazon-Link (hier bekomme ich eine kleine Vergütung)

https://amzn.to/4g3o27A
https://amzn.to/4g3o27A
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Wollen wir uns 
vernetzen? 

Sie haben noch Fragen 
oder Anregungen?

Gerne!

Besuchen Sie mich auf 
www.treuz.de

oder

schreiben Sie mir unter 
info@treuz.de

Ich freue mich auf Sie!

Jochen Treuz

Wollen wir uns vernetzen? 

http://www.treuz.de/
mailto:info@treuz.de
https://www.xing.com/profile/Jochen_Treuz/cv
https://www.linkedin.com/in/treuz/
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